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Alarm- und Gefahrenabwehrplan 

 

Bei einer Biogasanlage handelt es sich um eine bauliche Anlage, die zur sachgerechten Erfassung 

des Brandrisikos einer eingehenden Betrachtung bei der Planung und einer engen Abstimmung der 

einsatztaktischen Notwendigkeiten mit der Führung der Einsatzkräfte der örtlichen Feuerwehr bedarf. 

Hierzu ist in der Regel die Erarbeitung eines gemeinsamen Konzeptes für den taktischen Einsatz der 

Feuerwehr bei Brandereignissen oder bei sonstigen technischen Hilfeleistungen (Brandschutzkonzept) 

erforderlich. 

Das Brandschutzkonzept ist vom Anlagenbetreiber im Entwurf aufzustellen und anschließend mit der 

zuständigen Feuerwehr auf deren einsatztaktische Erfordernisse abzustimmen. In abschließender 

Form ist das Brandschutzkonzept der zuständigen Genehmigungsbehörde spätestens eine Woche vor 

Inbetriebnahme der Anlage vorzulegen. 

Je nach den Umständen des Einzelfalls hat das Brandschutzkonzept in der Regel Angaben und 

Darstellungen zu folgenden Punkten zu enthalten: 

 

1. Zu- und Durchfahrten sowie Aufstell- und Bewegungsflächen für die Feuerwehr. 

 

2. Den Nachweis der erforderlichen Löschwassermenge sowie den Nachweis der Löschwasser-

versorgung. 

 

3. Bemessung, Lage und Anordnung der Löschwasser-Rückhalteanlagen. 

 

4. Das System der äußeren und der inneren Abschottungen in Brandabschnitte bzw. Brand-

bekämpfungsabschnitte sowie das System der Rauchabschnitte mit Angaben über die Lage 

und Anordnung der Bauteile. 

 

5. Lage, Anordnung, Bemessung und Kennzeichnung der Rettungswege auf dem Baugrund-

stück und in Gebäuden mit Angaben zur Sicherheitsbeleuchtung. 

 

6. Angaben zu den Nutzern der baulichen Anlage. 

 

7. Lage und Anordnung haustechnischer Anlagen, insbesondere der Leitungsanlagen, ggf. mit 

Angaben zum Brandverhalten im  Bereich von Rettungswegen. 

 

8. Lage und Anordnung etwaiger Lüftungsanlagen mit Angaben zur brandschutztechnischen 

Ausbildung. 

 

9. Lage, Anordnung und Bemessung der Rauch- und Wärmeabzugsanlagen. 

 

10. Lage, Anordnung und ggf. Bemessung von Anlagen, Einrichtungen und Geräten zur Brand-

bekämpfung (z.B. Feuerlöschgeräte) mit Angaben zu Schutzbereichen und zur Bevorratung 

von Sonderlöschmitteln. 


